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Ruhland, 19.12.2023 

Bebauungsplan .Jndustrieqebiet Schipkau - Schwarzheide" 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gern,.§ 3 (1) BauGB und frühzeitige 
Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlic~er Belange 
sowie der Nachbarkommunen gern. § 4 (1) BauGB, zugleich Anfrage nach 
dem Umfang der Umweltprüfung 

Sehr geehrter Herr Richter, 

Ihre oben benannten Planungsunterlagen wurden uns zur Prüfung und Stellung­ 
nahme hergereicht. In Folge dessen wurde festgestellt, dass teilweise Wald im 
Sinne § 2 Abs. 1 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LW8IdG) vom 20. April 
2004 (GVBI. 1/04, [Nr.06], S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 30. April 2019 (GVBI. 1/19, [Nr. 15]) betroffen ist. Das Bauvorhaben bedarf also 
für die Waldflächen einer Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart nach 
§ 8 LWaldG. 

Die Entscheidung einer Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart ergeht 
gemäß§ 8 Abs. 1 LWaldG und§ 7 Abs. 1 des Brandenburgischen Ausführungsge­ 
setzes zum Sundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) in der Fassung der Be­ 
kanntmachung vom 21. Januar 2013 (GVBI. 1/13, [Nr.3]) im Einvernehmen mit der 
gleichgeordneten Naturschutzbehörde. · 
Vorbehaltlich der Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde kann eine Waldum­ 
wandlungsgenehmigung für die betroffenen Waldflächen in Aussicht gestellt wer­ 
den. 
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Nach§ 8 Abs. 3 LWaldG sind die nachteiligen Wirkungen einer Waldumwandlung 
für die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes auszugleichen. Dafür ist die Erst-. 
aufforstung eines geeigneten Flurstücks im Verhältnis mindestens 1 :1 zur Waldum­ 
wandlung vorzunehmen. 
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Sollte die Waldumwandlung eine Größe von 10 ha erreichen bzw. überschreiten, ist 
für das Vorhaben eine UVP erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag. 

' Lutz Schaffrath 
Funktionsförster 

Dieses Dokument wurde am 19.12.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig .. 
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